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2. Romania

3A. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului - tel+40372492634, email:
reglementari_tehnice@economie.gov.ro

3B. Biroul Roman de Metrologie Legala - office@brml.ro

4. 2023/0579/CZ - I10 - Messtechnik

5. Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/1535

6. Im Anschluss an die Analyse des von der Tschechischen Republik notifizierten Entwurfs stellen wir fest, dass
bestimmte Bestimmungen darin der internationalen Empfehlung OIML R134 „Automatic instruments for weighing road
vehicles in motion and measuring axle loads [Automatische Instrumente zum Wiegen von Straßenfahrzeugen in
Bewegung und zur Messung von Achslasten]“ und den nationalen Vorschriften in Rumänien widersprechen, die auf dieser
internationalen ILOL-Empfehlung beruhen.
Der Hauptwiderspruch bezieht sich auf die höchstzulässigen Fehler, die im Entwurf 0111-OOP-C010-23 (in den Nummern
2.3 und 2.4) von denen in der internationalen Empfehlung OIML R134 (in Punkt 2.2.1.1 für Genauigkeitsklasse 10 und
2.2.1.2.2 für Genauigkeitsklasse F) abweichen.

Wir sind der Ansicht, dass diese Unterschiede Vorteile für messtechnisch geprüfte/verifizierte Messgeräte gemäß den
Bestimmungen der Verordnung 0111-OOP-C010-23 und Nachteile für Messgeräte, die gemäß den Bestimmungen der in
Rumänien geltenden nationalen Rechtsvorschriften messtechnisch geprüft/geprüft werden, die mit den Bestimmungen
der internationalen Empfehlung OIML R134 im Einklang stehen, schaffen können.

Wir sind der Auffassung, dass der Entwurf der Verordnung Nr. 0111-OOP-C010-23 so geändert werden muss, dass die
Bestimmungen über die höchstzulässigen Fehler mit den Bestimmungen des geltenden Referenzdokuments, d. h. der
internationalen ILOL-Empfehlung R134 Ausgabe 2006, in Einklang stehen.
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